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Fernleitung des Kraftwerkes Olten-Gosgen nach Frankreich
und nach dem Elsass.

Mitteilungen der Projektverfasserin und Bauleiterin, der A.-G. Motor in Baden.

Die Stromlieferungsvertrige, welche das sElektrizititswerk Olten-Aarburg mit fran-
zosischen Stromabnehmern abschloss und fiir deren Erfiillung eine Kapitalserhdhung dieser
Gesellschaft und der Ausbau des Werkes Olten-Gdosgen an der Aare beschlossen wurden,
machten die Ausfithrung von bedeutenden Kraftiibertragungsanlagen durch schweizerisches
und elsidssisches Gebiet bis nach der franzdsischen Grenze erforderlich. Diese Anlagen
bezwecken eine provisorische Kraftabgabe von Seiten der Kraftwerke Beznau-Lontsch und
spiater nach Durchfiihrung des genannten Aarewerkes Olten-Goésgen, die Kraftabgabe von
der im Bau begriffenen Zentrale in Niedergdsgen bei Schonenwerd.

Da es sich um grosse Entfernungen und bedeutende Kraftquoten handelt, war die
Wahl einer moglichst hohen Betriebsspannung gegeben, wofiir aber die bisher in der Schweiz
iibliche Bauweise von Leitungsanlagen nicht mehr geeignet erschien. Es ist bekannt, dass
in dieser Richtung das Ausland uns weit iiberholt hat und dass, sowohl in Amerika als
auch in Europa Betriebsspannungen von 100 000 Volt und mehr keine Seltenheit mehr
darstellen und dass ferner solche Leitungsanlagen durchwegs nach dem Grundsatz der
eisernen Stiitzpunkte und der grossen Spannweiten ausgefiihrt sind.

Fiir die hier in Betracht kommende Leitungsanlage wurde zunichst in Uebereinstim-
mung mit der Spannung eines der franzdsischen stromabnehmenden Werke eine Betriebs-
spannung von 70 000 Volt gewdhlt; man fand aber, dass es zweckmissig sei, den spiteren
Uebergang auf eine hohere Betriebsspannung von etwa 100 000 Volt offen zu lassen,

Der Durchfithrung des Projektes standen aber unsere schweizerischen Vorschriften
betreffend Starkstromanlagen im Wege. Sie verbieten zwar die Anwendung von grossen
Spannweiten im Allgemeinen nicht, sofern andere als hoélzerne Stiitzpunkte zur Anwendung
kommen, bilden aber, soweit sie die Kreuzungen mit Strassen, Bahnen, Schwach- und Stark-
stromleitungen betreffen, ein so erhebliches Hindernis, dass bei genauer Befolgung der be-
stehenden Vorschriften Hochspannungsleitungen nach dem Weitspannsystem gebaut, praktisch
undurchfiihrbar sind. Die A.-G. Motor sah sich daher veranlasst, sich an den Hohen Bun-
desrat mit dem Gesuch um Gewihrung von Ausnahmen zu wenden und es ist erfreulich,
dass diese Behorde, welche in solchen Fragen bekanntlich von der Eidg. Kommission fiir
elektrische Anlagen beraten wird, so einsichtsvoll war, dem Gesuch zu entsprechen. Wir
halten diese Angelegenheit als im allgemeinen Interesse und ganz besonders im Interesse
einer gedeihlichen Entwicklung der Kraftiibertragung in der Schweiz liegend, und bringen
daher sowohl die Eingabe der Gesellschaft Motor an den Hohen Bundesrat als auch die
Antwort dieses lelzteren zur Verdffentlichung. Diesen beiden Aktenstiicken lassen wir als-
dann eine allgemeine technische Beschreibung der Anlage folgen.

Eingabe an den Hohen Bundesrat

beziiglich der Anwendung der Vorschriften betreffend Erstellung und Instandhaltung der
elektrischen Starkstromanlagen vom 14. Februar 1908.

Baden, 9. Mai 1912.

Die Kraftwerke Beznau-Lontsch werden im Laufe dieses Jahres fiir die Lieferung elek-
trischer Energie an die Société des Houilleres de Ronchamp in Belfort eine Fernleitung vom
Elektrizititswerk Beznau aus iiber Miinchenstein nach der franzdsischen Grenze bei Réchésy
baugn und haben die unterzeichnete Gesellschaft mit der Projektierung und Erstellung dieser
Leitung beauftragt. Nach Fertigstellung des Elektrizititswerkes Olten-Gosgen, dessen Bau
nunmehr beschlossen ist, wird der Besitzer dieses Werkes, das Elektrizititswerk Olten-Aar-
burg, die Fernleitung nach Réchésy erwerben und betreiben. Auf den gleichen Zeitpunkt
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wird das Elektrizititswerk Olten-Aarburg vom neuen Werk aus eine bedeutende Energiequote
an die Compagnie Lorraine d’Electricité in Nancy in der Nihe von St. Dié abgeben, zu
welchem Zwecke von der Leitung nach Réchésy eine Abzweigleitung nach dem Col St. Dié
an der deutsch-franzdsischen Grenze iiber Colmar, Schlettstadt und Markirch gebaut wird.
Sowohl die grosse Entfernung zwischen dem Werk Gosgen und dem Abgabepunkt am Col
St. Dié (in der Luftlinie ca. 115 km), als auch die grosse zu iibertragende Energiemenge
bedingen eine sehr hohe Spannung, die zu ca. 70 000 Volt gewihlt wurde. Auch mit
dieser Spannung soll die Energie nach Réchésy iibertragen werden und ist es daher erfor-
derlich, die in diesem Jahr zu bauende Leitung fiir den Betrieb mit ca. 70 000 Volt ein-
zurichten. Bis jetzt bestehen in unserem Lande keine Kraftiibertragungsanlagen mit so
hohen Uebertragungsspannungen, wohl aber sind solche schon ldangst in Nord-Amerika in
Betrieb und neuerdings auch in Europa. Namentlich von der Erwidgung ausgehend, dass
im Interesse der Betriebssicherheit die Anzahl der in die Fernleitungen eingebauten Stiitz-
punkte auf ein Minimum reduziert werden sollte, indem jeder Isolator eine Stérungsquelle
werden kann, hat sich bei Leitungen mit hohen Spannungen (50 000 Volt und dariiber)
eine durch die Anwendung von durchwegs grossen Spannweiten charakterisierte Bauweise
eingebiirgert, bei welcher die Distanz zwischen den Stiitzpunkten im Durchschnitt 150—200
Meter betrégt.

Diese Bauweise, bei welcher die besten Erfahrungen gemacht wurden und die wir bei
den oben beschriebenen Leitungen anzuwenden beabsichtigen, weicht von der bis jetzt in
unserem Lande iiblichen mit kurzen, 45 m bis im Maximum 60 m betragenden Spann-
weiten wesentlich ab. Die dieser letzteren Bauart angepassten Bundesvorschriften betreffend
Erstellung und Instandhaltung von Starkstromleitungen vom 14. Februar 1908 kennen zwar
hinsichtlich der Spannweiten bei Tragwerken, die nicht aus Holzstangen bestehen, eine Be-
schrinkung nicht; sie bestimmen vielmehr in Art. 62, dass bei Tragwerken aus haltbarem
Material wie Eisen, Beton und dergleichen allgemein grossere Spannweiten als in Art. 61
angegeben, zugelassen werden. Diese Freiheit erfihrt aber durch die Beschriankung der
Spannweiten, wie sie fiir Kreuzungen mit Fahrwegen und Strassen, sowie mit Bahnen,
Staats- und Privatleitungen vorgeschrieben sind, eine so starke Beeintrichtigung, dass bei
genauer Beobachtung dieser Vorschriften die gegebene Moglichkeit der grossen Spann-
weiten wieder ganz illusorisch wird. So bestimmen Art. 61, 70 und 82 der Vorschriften
betreffend Starkstromanlagen, dass die Spannweite der iiber Fahrwege, Strassen und Stark-
stromleitungen gefiihrten Leitung an der Kreuzungsstelle in der Regel nicht mehr als 25 m
betragen, und unter keinen Umstinden das in Art. 61 bestimmte Maximalmass von 30 m
iiberschreiten darf. Desgleichen wird in Art. 9, 12 und 30 der Vorschriften betreffend
Parallelfiihrungen und Kreuzungen verlangt, dass die Kreuzungen mit bestehenden Leitungen
und Bahnkorpern mit moglichst kurzen Spannweiten und unter tunlichster Vermeidung von
Winkeln in der Leitungsfiihrung zu erstellen sind.

Es leuchtet ein, dass die strenge Handhabung dieser Vorschriften auf die projektierte
Leitung, die einen Teil unseres Landes durchquert, wo die Strassen, Fahrwege, sowie die
Starkstrom- und Schwachstromleitungen recht zahlreich sind, dem Prinzip der Durchfiithrung
von grossen Spannweiten zuwiderlduft und der Zweck, den wir mit vorliegender Eingabe
verfolgen ist, dass uns der Bau der Leitung nach den beschriebenen modernen Gesichts-
punkten unter Gewdhrung von Ausnahmen betreffend Beobachtung der Vorschriften ge-
stattet wird. Wir erlauben uns dieserhalb auf nachstehende Punkte hinzuweisen:

A. Hinsichtlich der Tragwerke ist zu beachten, dass den Vorschriften die Festigkeit
von holzernen Tragwerken zu Grunde gelegt ist, wogegen die von uns geplante Leitung
durchwegs auf eisernen Gittermasten verlegt werden soll, die in Bezug auf Zuverldssigkeit
und Dauerhaftigkeit den Holzmasten iiberlegen sind. Es konnen daher an die Stiitzpunkte
der in Frage kommenden Leitung entsprechend gréssere Anforderungen gestellt werden.

B. Hinsichtlich der Festigkeit der Leiter ist zu bemerken, dass die Vorschriften ein-
heitlich eine fiinffache Sicherheit gegen Bruch (unter blosser Beriicksichtigung des Eigen-
gewichtes) verlangen, ohne Riicksicht auf den Leiterquerschnitt. Die Erfahrung lehrt aber,
dass Leiter mit geringem Querschnitt der Bruchgefahr in weitaus grésserem Masse als solche
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mit starkem Querschnitt, ausgesetzt sind, was wohl hauptsichlich von der zusitzlichen
Schneebelastung herriihrt, welche von der Drahtstirke praktisch unabhiingig ist und somit
bei diinnen Drihten eine grossere Rolle spielt als bei dicken. Ist beispielsweise bei einem’
8 mm-Draht die Schneebelastung gleich gross wie das Gewicht des Drahtes selbst, was
einer an den Drdhten haftenden ca. 60 mm starken Schneewulst entspricht, so macht die
Schneebelastung bei einer Drahtstirke von 4 mm bereits das vierfache des Drahtgewichtes
aus, sodass unter diesen Umstinden der 4 mm Draht, welcher laut den Vorschriften fiir
Hochspannungsleitungen noch zuldssig ist, ca. zweieinhalb mal mehr als der 8 mm-Draht
angestrengt wird. Zur lllustrierung dieses Verhdltnisses weisen wir auf die beim Eintritt
von nassem Schneefall hiufigen Briiche von Telephon- und Telegraphenleitungen hin. Be-
ziiglich der Leiter mit starken Querschnitten berufen wir uns auf die heutzutage zur Ver-
fiigung stehenden reichen Betriebserfahrungen der grossen Elektrizititswerke der Schweiz,
welche den Nachweis erbracht haben, dass Drahtbriiche bei Leitern von 7 und mehr Milli-
meter Durchmesser praktisch ausgeschlossen sind. Die héchst seltenen Fille von solchen
Drahtbriichen sind auf Zufilligkeiten zuriickzufithren, wie mangelhafte Verbindungsstellen,
Folgen der Berithrung von Dridhten unter sich etc. Es ist nun zu bemerken, dass bei der
projektierten Leitung, wie fiberhaupt bei den grossen modernen Kraftiibertragungsleitungen,
durchwegs starke Leiterquerschnitte in Betracht kommen, an welche grossere Anforderungen
gestellt werden diirfen. Wenn die Vorschriften somit durchaus angemessen erscheinen,
sobald es 'sich um geringe Leiterquerschnitte handelt, so diirften Abweichungen davon bei
Leitungsanlagen mit starken Leiterquerschnitten zuldssig sein.

Wir widren nun damit einverstanden, dass uns die Bewilligung, Fahrwege, Strassen
und Leitungen mit normalen Spannweiten kreuzen zu diirfen, nur unter der Bedingung erteilt
wird, dass die ndétigen Massregeln zur Vermeidung von Drahtbriicken in den betreffenden
Spannweiten getroffen werden und zwar dass:

1) Nur eiserne, entsprechend den Vorschriften dimensionierte Tragwerke verwendet werden.

2) Die Leiter mindestens® 7 mm Durchmesser erhalten.

3) Keine Verbindungsstellen in den Ueberfithrungsspannweiten vorkommen.

4) Zur Verhiitung der Berithrung von Drdhten unter sich, die Anordnung der Leiter so
getroffen wird, dass benachbarte Leiter weder in der gleichen vertikalen, noch in der
gleichen horizontalen Ebene liegen.

5) Der Durchhang der Leiter entsprechend Art. 49 der Vorschriften so gewdhlt_ wird,
dass auch bei den tiefsten in Betracht kommenden Temperaturen des Ortes, unter
blosser Beriicksichtigung des Eigengewichtes noch mindestens fiinffache Sicherheit
gegen Drahtbruch vorhanden ist.

Wir weisen darauf hin, dass bei einem entsprechend dieser letzteren Bedingung ver-
legten Leiter von 8 mm Durchmesser eine nahezu dreifache Sicherheit gegen Bruch vor-
handen ist, wenn bei einer Temperatur im Bereich von 0° eine ca. 60 mm starke Schnee-
wulst am Leiter festklebt. Fiir halbhartgezogenen Kupferdraht liegt somit in diesem Falle
die spezifische Beanspruchung des Leiters auf Zug unter der Elastizititsgrenze.

C. Wir mochten nicht unterlassen darauf hinzuweisen, dass die angestrebten grossen
Spannweiten infolge der wenig zahlreichen Stiitzpunkte den Vorteil einer grosseren Schonung
des Grundeigentums aufweisen.

D. Aber auch in &sthetischer Hinsicht bedeuten die Leitungen mit grossen Spann-
weiten und schlanken eisernen Gittertrigern eine Verbesserung. gegeniiber den in kurzen
Abstinden von einander stehenden Holzmasten. Wir gestatten uns in dieser Hinsicht auf
die zahlreichen Hochspannungsleitungen hinzuweisen, die in Norditalien die Energie von den
am Siidabhang der Alpen ausgeniitzten Wasserkréiften nach der industriereichen Ebene fithren
und welche in der Landschaft kaum stérend wirken.

E. Zum Schlusse méchten wir ferner nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass der
Bund Interesse daran hat, dass hinsichtlich Leitungen mit sehr hohen Betriebsspannungen,
wie sie spiter in reichem Masse fiir den elektrischen Betrieb des Eisenbahnnetzes zur Ver-
wendung kommen werden, Erfahrungen gesammelt und Verbesserungen angestrebt werden.
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Gestiitzt auf die vorstehenden Ausfithrungen erlaubt sich die unterzeichnete Gesell-
schaft an den Hohen Bundesrat das héfliche

Gesuch

zu stellen, es mdchte ihr der Bau der projektierten Leitung nach den beschriebenen
modernen Gesichtspunkten unter Gewidhrung der nachstehenden sub a bis ¢ beschriebenen
Ausnahmen betreffend Beobachtung der Vorschriften gestattet werden, sofern die unter B 1)
bis 5) aufgefiihrten Bedingungen erfiillt sind.

a) Art. 70 der Vorschriften betreffend Starkstromanlagen ist nur bei Kreuzungen mit
Kantonsstrassen anzuwenden.

Er findet jedoch nicht Anwendung auf solche Kreuzungen mit Kantonsstrassen, bei
welchen das eine Tragwerk der Ueberfithrungsspannweite weniger als 15 Meter vom Rand
der zu dberfiihrenden Strasse steht und keinen Winkelpunkt des Leitungstracés bildet.

b) Art. 82 der Vorschriften betreffend Starkstromanlagen ist nicht anzuwenden.

c) Art. 9, 12 und 30 der Vorschriften betreffend Parallelfiihrungen und Kreuzungen
finden nur auf die Kreuzungen mit Hauptstringen von staatlichen Schwachstromleitungen
und von Bahnen Anwendung.

Indem wir unser Gesuch dem Hohen Bundesrat einer wohlwollenden Priifung hoéflich
empfehlen, zeichnen wir
mit vorziiglicher Hochachtung

Aktiengesellschaft fiir angewandte Elektrizitit MOTOR,
gez. A. Nizzola. gez. pp. Ehrensperger.

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des schweizerischen Bundesrates.

DiensEag den 10. September 1912,
A.-G. Motor, Baden. Abweichungen von den Vor-
schriften betr. Strassen- und Leitungskreuzungen.

Eisenbahndepartement. Antrag vom 5. September 1912,

Die A.-G. Motor in Baden hat am 9. Mai 1912 ein Gesuch um Bewilligung von Aus-
nahmien von den Vorschriften {iber Starkstromanlagen, sowie {iber Parallelfithrungen und
Kreuzungen vom 14. Februar 1908 eingereicht. Wie der Eingabe der A.-G. Motor zu ent-
nehmen ist, beabsichtigt diese Gesellschaft eine Hochspannungsleitung (ca. 70 000 Volt)
von der Zentrale Beznau nach der Landesgrenze bei Schénenbuch zu erstellen. Diese Lei-
tung soll in Frankreich fortgesetzt werden und zur Abgabe von elektrischer Energie an die
»S0ciété des Houilleres de Ronchamp* in Belfort dienen. Von der Zentrale Beznau bis
nach Anwil soll die Leitung auf Holzgestingen mit normalen Spannweiten und von dort
hinweg bis zur Landesgrenze auf Gittermasten mit grésseren Spannweiten erstellt werden.
Das Gesuch der A.-G. Motor bezieht sich nur auf den zweiten Teil der Leitung. Die Ge-
sellschaft beabsichtigt, soweit als Tragwerke Gittermasten vorgesehen sind, dieselben ge-
stiitzt auf Art. 62 der Vorsehriften betreffend Starkstromanlagen unter normalen Verhalt-
nissen in Abstinden von 150 bis 200 m aufzustellen.

Nach Einsicht der Berichte des Starkstrominspektorates und eines Gutachtens der
eidg. Kommission fiir elektrische Anlagen wird entsprechend den Antrigen des Eisen-
bahndepartements beschlossen:

I. Die im Artikel 21 des Bundesgesetzes betreffend die elektrischen Schwach- und
Starkstromanlagen vom 24. Juni 1902 vorgesehenen Kontrollstellen werden ermdchtigt, der
A.-G. Motor, Baden, fiir den Bau der Hochspannungsleitung vom Elektrizititswerk Beznau
aus (iber Miinchenstein nach der franzdsischen Grenze bei Réchésy hinsichtlich des Teil-
stiickes Anwil-Schénenbuch, fiir welches eiserne Tragwerke und grosse Spannweiten
vorgesehen sind, nachstehende Ausnahmen von den Vorschriften iiber elektrische Anlagen
zu gestatten :
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1. Art. 70, Ziffer 1 der Vor- | e ———_—
schriften betreffend Starkstromanlagen |
vom 14. Februar 1908 ist nur bei Kreu- |

zungen mit Strassen mit erheblichem f;\v/ J
Verkehr anzuwenden. Er findet jedoch | ‘ g | |
nicht Anwendung auf solche Kreuzun- | : |
gen mit Strassen mit erheblichem Ver- | \ [
kehr, bei welchen das eine Tragwerk %

der Ueberfithrungsspannweite weniger
als 15 Meter vom Rand der zu iiber- |
fiihrenden Strasse steht und keinen |
Winkelpunkt des Leitungstracés bildet.

2. Art. 82 der Vorschriften be-
treffend Starkstromanlagen ist nicht an- |
Zuwenden.

3. Die Art. 9, 12 und 30 der |
Vorschriften betreffend Parallelfithrun- |
gen und Kreuzgen sind nur auf die |
Kreuzungen mit Hauptstriangenvonstaat- i
lichen Schwachstromleitungen und Bah- |
nen anzuwenden.

urg
':

KW, LauFenbs

RE!ICH

II. An die Gestattung der unter |
Abschnitt 1, Ziffer 1, 2 und 3 erwdhn- |
ten Ausnahmen wird die Bedingung ge- |
kniipft, dass die Leitung auch dort, wo \
von den Vorschriften Ausnahmen be- |
willigt werden, hinsichtlich der Festig-
keit der Tragwerke und der Leitungs-
drihte mindestens denselben Grad von
Sicherheit bieten soll, wie sie fiir eine
gemass den bestehenden Vorschriften |
mit normalen Spannweiten ausgefiihrte |
Leitung verlangt werden muss. '

Protokollauszug an die A.-G. Mo-
tor in Baden mit Plan der Leitung in |
Miinchenstein, ans . Eisenbahndeparte-
ment (3 Expl.) mit den f{ibrigen Beila-
gen, an die Obertelegraphendirektion, \
an Herrn Standerat Geel in St, Gallen*) |
(2 Expl.), sowie ans Starkstrominspek-
torat des S.E.V. in Ziirich.

Fiir getreuen Auszug, der Protokollfiihrer:
gez. David.

DEuTSCHES

Tracé der Leitung Beznau - Réchésy.

ELSASS

Beschreibung der Leitungsanlage. |

1. Allgemeines.

Das Tracé der Leitungsanlage ist |
aus Fig. 1 ersichtlich. Von der Haupt- |
leitung steht zur Zeit die Strecke An- |
wil-Bottmingen ca. 30 km und Bott-

*) Prisident der Eidg. Kommission | w
fiir elektr. Anl, e
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mingen-Réchésy ca. 34 km m Betrieb, wihrend die Strecke Gdsgen-Anwil ca. 9 km erst
spiter erstellt wird. Eine vom Kraftwerk Beznau iiber Laufenburg kommende ca. 30 km
lange Holzmastenleitung fiir 47 000 Volt ist in Anwil an obige Hauptleitung angeschlossen.
Diese Holzleitung wird seinerzeit bis ins Werk Gésgen verldangert, um dann als Verbindungs-
leitung zwischen den 3 Werken Beznau, Laufenburg und Goésgen zu dienen, wodurch die
Moglichkeit gegenseitiger Aushiilfe in Stérungsfillen geboten ist.

Das Teilstiick Anwil-Bottmingen wird voriibergehend mit 47 000 Volt betrieben, ist
aber mit Isolatoren fiir 70 000 Volt ausgeriistet, entsprechend der in Gésgen vorgesehenen
Spannung. Die Masten sind so dimensioniert, dass ohne Schwierigkeit auch Isolatoren fiir
100 000 Volt montiert werden kdénnen.

In der in Bottmingen errichteten Unterzentrale erfolgt eine Transformierung von
47 000 auf 55,000 Volt mit Transformatoreneinheiten von 4000 KVA. Mit letzterer Spannung
wird die Energie durch die Leitung Bottmingen-Réchésy iiber deutsches Gebiet zu der auf
franzosischem Boden befindlichen Mess- und Schaltstation Réchésy dem Abgabepunkt an
die Société des Houilleres de Ronchamp gefiihrt.

Unterwegs ist die in nidchster Ndhe der Leitung befindliche Unterzentrale Waldighofen,
welche das 12 000 Volt-Verteilungsnetz der A.-G. Kraftversorgung Sundgau mit Strom ver-
sorgt, an die Leitung angeschlossen.

Von der Schalt- und Transformatorenstation Bottmingen aus ist die Weiterfithrung
der Hauptleitung mit der Spannung von Goésgen nach dem Col du Bonhomme an der
deutsch-franzésischen QGrenze in den Vogesen vorgesehen, zur Stromlieferung einerseits an
die Elsdssischen Kraftwerke A.-G. in Schlettstadt und andererseits an die Compagnie
Lorraine d’Electricité in Nancy.

2. Anordnung der Leitung.

Sowohl die Strecke Anwil-Bottmlngen,” als auch die Strecke Bottmingen-Réchésy sind
nach dem Weitspannsystem mit Trag- und Abspannmasten gebaut. Die Berechnung ergab
bei den vorliegenden Verhdltnissen eine wirtschaftlichste Spannweite von etwa 180 m. Die
Stiitzpunkte bestehen aus Gittermasten mit Betonsockel, und die Leiter aus Kupferseilen.
Der Querschnitt der letzteren wurde unter Zugrundelegung eines maximalen Effektverlustes
von ca. 10 °%o ermittelt. Wegen seiner grosseren Geschmeidigkeit, welche namentlich bei
den Aufhingestellen wiinschenswert ist, wurde dem Seil gegeniiber Draht der Vorzug
gegeben.

Ueber die Mastspitzen ist, mit den Masten gut leitend verbunden, ein Erdseil aus
Stahl gefithrt. Die guten Eigenschaften solcher Erdseile in Bezug auf Betriebssicherheit
einer Leitung sowie einwandfreie Erdung aller Masten, diirften allgemein bekannt sein.
(E. T. Z. 1914 Seite 1 Prof. Petersen: Schutzwert von Blitzseilen. Elektrotechnik und
Maschinenbau XXXI. Jahrg. Heft 37 G. Capart: Die atmosph. Erscheinungen und die Sté-
rungen, welche durch dieselben in den elektr. Verteilungsnetzen hervorgerufen werden.)

Die Strecke Anwil-Bottmingen ist mit Hange- und Abspannisolatoren (Fig. 2 und 3),
die Strecke Bottmingen-Réchésy dagegen mit Stiitzisolatoren (Fig. 4) ausgeriistet.

3. Daten der Leitungsanlage und Grundlagen fiir deren Berechnung auf Festigkeit.
Daten.
Strecke Anwil-Bottmingen: 70 000, eventuell 100 000 Volt, Spannweite 180 m.

Montiert wurden: 6 Kupferseile von 60 mm? Querschnitt, 10 mm Durchmesser,
Bruchfestigkeit 40 kg/mm? [Seilkonstruktion: 1 Kerndraht mit 6 links und 12 rechts ge-
wundenen Drihten]; 1 Stahlseil (Erdseil) 40 mm? Querschnitt, 8 mm Durchmesser, Bruch-
festigkeit 80 kg/mm?, 7-drihtig.

Strecke Bottmingen-Réchésy : 35 000 Volt, Spannweite 180 m.
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Die Masten sind vorgesehen fiir: ¢ Kupfer-
seile von 50 mm? Querschnitt, 9 mm Durch-
messer und 1 Stahlseil von 40 mm? Querschnitt,
8 mm Durchmesser.

Montiert wurden: 3 Kupferseile von 50 mm?2,
I Stahlseil von 40 mm? [Seilkonstruktion wie
oben].

Berechnung iiber Beanspruchung und
Durchhang der Seile.

In Uebereinstimmung mit den Schweiz.
Vorschriften fiir Starkstromanlagen (Art. 49)
welche bestimmen, dass bei den tiefsten in Be-
tracht kommenden Temperaturen mindestens
fiinffache Sicherheit gegen Drahtbruch unter
blosser Beriicksichtigung des Eigengewichtes vor-
handen sein muss, wird die Beanspruchung auf
6 kg/mm? bei — 25° C sowohl fiir das Kupfer-
wie auch fiir das Stahlseil festgesetzt.

Fiir den Durchhang und die Spannung im
Seil werden nach der folgenden Berechnungs-
weise unter Beriicksichtigung der Dehnung durch
Temperatur und Elastizitit die aus nachstehen-
der Tabelle ersichtlichen Zahlen ermittelt:
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und
£ —f [+ g——ad?(z‘—to) — greaﬂko] —g d* F;—dz —0
worin :
d = Spannweite in m = 180
f, = Durchhang bei — 25° C. in m
fi = Durchhang im zweiten Zustand in - m
k, — Beanspruchung kg/mm? bei — 25° C. = 6 kg/mm?
k, = Beanspruchung im zweiten Zustand
P, = spezifische Belastung kg/mm? pro lauf. Meter Leiterlinge
P, = spezifische Belastung kg/mm? pro lauf. Meter Leiterlinge im zweiten
Zustand
t, — Anfangstemperatur —= — 25° C
t = Temperatur im zweiten Zustand in Centigrad
= Wirmeausdehnungskoeffizient, fiir Kupfer = 0,000017
fiir Stahl = 0.000011
€ = Elastischer Ausdehnungskoeffizient, fiir Kupfer = 0,00008
fiir Stahl = 0,000077
Spannung im
Leiter : Quert;‘s;!}nitt Tcn;']:e‘:‘(z:ltur Dul'iihfrlnang klérz.f:;2
Kupferseil . . . . . . . . . . . 60 — 25 6,07 6,0
% i85 i w & W s w oim = = BO -+ 40 7,02 5.2
. mit Schneewulst von 80 mm () _
Spez. Gewicht des Schnees =.0,16 60 0 7,00 12,9
- « ¢ & ‘¢ § % ® s = w = DO — 23 6,07 6,0
" 1 0 -+ 40 7,02 5,2
" G o ® moam owm b e o w . 30 0 7,05 14,35
Stahlseil . . . . . . . . . . . 40 — 25 5,48 6,0
" ' ) 40 -+ 40 6,21 53
40 0 6,65 17,0

" . . . . . "

Die Einfilhrung obiger Ansitze fiir die Schneebelastuhg wurde vom Eidg. Starkstrom-
inspektorat gewiinscht. Die Masthéhe wurde unter Zugrundelegung eines minimalen Ab-
standes des Leiters vom Erdboden von 6,5 m beim gréssten Durchhang bestimmt.

Berechnung der Masten.

Bei der Berechnung der Masten wird das Erdseil nur in Bezug auf Winddruck und
bei Winkeln beriicksichtigt, hingegen nicht in Bezug auf einseitigen Zug. Winddruck nach
den Vorschriften (Art. 60, 2) 100 kg/m? senkrecht getroffene Fliche, 7/i0 davon auf
cylindrische Flichen. Spezifisches Gewicht des Betons = 2,2.

a) Abspannmast. Voller einseitiger Zug mit 6 kg/mm? im Kupfer plus Winddruck
von 100 kg/m? im ungiinstigsten Sinne, also in der Leitungsrichtung von der Seite her
auf welcher die Drihte gerissen gedacht sind.

Bei dieser Belastung ist die maximale zuldssige Beanspruchung im Eisen auf Zug,
Druck und Biegung 1200 kg/cm2.  Schrauben 800 kg/cm?®.

Zuldssige Knickspannung fiir é> 06 ist k = 1(—;19 t/cm?
(—-)2
;)

fﬂré <96 aber k—1,2 — 0,0045 —i— t/cm?
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J

wobei / = freie Knicklinge in cm und r = F= den Trigheitsradius in cm bedeutet.

Mastquerschnitt quadratisch, Betonfundament fiir einfache Sicherheit gegen Kippen ohne
Beriicksichtigung des Erddruckes gerechnet; spez. Gewicht des Betons = 2,2.

b) Winkelmasten mit Abspannisolatoren versehen werden unter den gleichen Be-
dingungen wie die Abspannmasten berechnet, wobei immer darauf Riicksicht zu nehmen
ist, dass die vom resultierenden Winkelzug herriihrende Beanspruchung im Eisen wie oben
1200 kg/cm? bezw. die oben vorgeschriebene maximal zulidssige Knickspannung nicht iiber-
schreitet. Die Ermittlung der Resultierenden erfolgt unter Annahme einer Schneewulst von
80 mm Durchmesser von einem spezifischen Gewicht von 0,16 sowohl an den Kupfer-
seilen wie auch am Stahlseil, ohne Beriicksichtigung von Wind. Betonfundament fiir ein-
fache Sicherheit gegen Kippen ohne Beriicksichtigung des Erddruckes.

c) Tragmasten. Winddruck auf Mast und nackte Kabel quer zur Leitungsrichtung.
Bei dieser Belastung wird die maximal zuldssige Beanspruchung im Eisen auf Zug, Druck und
Biegung zu 1200 kg/cm angenommen. Zulissige Knickspannung wie oben; Mastquerschnitt
quadratisch; Betonfundament fiir einfache Sicherheit gegen Kippen ohne Beriicksichtigung
des Erddruckes.

d) Masten fiir Bahnkreuzungen werden nach den bestehenden Bundesvorschriften be-
rechnet. —

Fiir die deutsche Strecke zwischen Schonenbuch und Réchésy kamen dhnliche
Grundlagen, jedoch entsprechend den deutschen Vorschriften zur Anwendung.

4. Konstruktive Durchbildung der Stiitzpunkte.

Die Stiitzpunkte untercheiden sich, wie aus den vorstehenden Rechnungsgrundlagen
ersichtlich, in Trag- und Abspannmasten; letztere, stark dimensioniert, sind etwa alle 1
bis 1,5 km in die Leitung eingeschoben. Die normale Masthohe in der Ebene betrigt
14 m bis zum untersten Draht und ca. 23 m bis zur Spitze. Es kamen 7 Masttypen in
Abstufung von 2 zu 2 m von 8 —20 m Hdéhe bis zum untersten Draht zur Verwendung.
Die vorkommenden Spannweiten liegen zwischen 16 und 225 m. Diese grosse Differenz
wurde hinsichtlich Winddruck bei der Berechnug der Tragmasten in der Weise beriick-
sichtigt, dass die Masten in 2 Gruppen eingeteilt wurden.

Es wurde das aus Fig. 5 und 6 ersichtliche Stangenbild gewdihlt, welches weit-
gehende Sicherheit gegen eine Beriihrung der Leiter, sei es durch seitliches Ausschwingen,
oder auch durch Heraufschnellen bietet. Die zwei Leitungsstringe kdnnen unabhingig von
einander betrieben werden; sie sind links und rechts des Mastkopfes angeordnet, sodass
wihrend des Betriebes an einem Strang gearbeitet werden kann. Die Ausleger fiir Hinge-
isolatoren sind so dimensioniert und distanziert, dass durch einfaches Anhingen je zweier
weiterer Isolatorenelemente an die vorhandenen 4-gliedrigen Ketten die Leitung fiir eine
Betriebsspannung von 100 000 Volt geeignet wird. Eine Priifung mittelst der von Peek
angegebenen approximativen Rechnungsweise iiber Koronaverluste hat ergeben, dass bei
der gewohnlichen Leiterdistanz und dem Leiterdurchmesser von 10 mm diese Verluste in
sehr maissigen Grenzen bleiben. Die Anordnung ver Leiter in ungleichseitigen Dreiecken
hat bei der in Frage kommenden Leitungslinge und vorliufigen Spannung keine Nachteile,
indem, wie Messungen in Réchésy gezeigt haben, die Spannungen zwischen den 3 Phasen
keine Differenzen aufweisen.

Eine Neuerung, die sich als vorteilhaft erwiesen hat, stellt die Konstruktion und
Befestigung der Isolatorenstiitzen auf dem mit Stiitzisolatoren ausgeriisteten 55 000 Volt-
Leitungsstiick Bottmingen-Réchésy dar. Siehe Fig. 7.

Die Stiitze besteht aus Profileisen mit trapezformigem Querschnitt und wird ohne
jede Schraube mittelst Keilen am Mast befestigt. Die verwendeten Stiitzen halten einen
einseitigen Zug von 700 kg ohne bleibende Deformation aus.
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Samtliche Mastoberteile sind
feuerverzinkt, die Unterteile dage-
gen mit Oelfarbe gestrichen; eine
Erneuerung des Anstriches kann
also ohne Ausschalten derLeitung
vorgenommen werden. Mastunter-
und Oberteil sind mittelst 4 Stoss-
blechen verschraubt. Die Maste
sind mit auf allen 4 Seiten parallel
laufenden Diagonalen konstruiert.
Als freie Knicklange fiir die Be-
rechnung der Eckpfosten wurde
die Spreizung zweier Diagonalen,
als Trigheitsmoment /¢ bezogen
auf die zu einem Winkelschenkel
parallele Axe eingesetzt.

Die Befestigung der Maste
auf dem Betonfundament erfolgt
mittelst Ankerschrauben, Fig. 5
und 6, eine Anordnung die etwas
mehr Eisengewicht erfordert als
bei Einbetonierung der verlinger-
ten Eckpfosten, jedoch den Vor-
teil hat, dass die Fundamente un-
abhingig von der Anlieferung der
Maste erstellt werden konnen.
Dieser Umstand war in vorliegen-
dem Falle ausschlaggebend, indem
die Frist innert welcher die Lei-
tung erstellt werden musste, eine
kurze war, zudem musste fiir die
Betonierung Riicksicht auf die
Frostperiode genommen werden.

Jeder Mast ist mittelst einer
verzinkten Eisenblechplatte von
1 m* Gesamtoberfliche geerdet,
und ausserdem sind sdmtliche
Masten durch das bereits erwihnte
Erdseil miteinander verbunden.
Eine Anzahl exponierter Stiitz-
punkte sind mit auf der Spitze
angebrachter  Blitzableiterstange
versehen.

Fig. 7.
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Die Masten auf Schweizergebict erhielten
am Fuss eine 2 m hohe Blechverschalung, welche
das Besteigen der Tiirme durch Unberufene ver-
hindern soll; auf der deutschen Strecke kamen
Stacheldrahtkrinze zur Anwendung. In gewissen
Abstinden sind an geeigneten Punkten die Mast-
fiisse als abgedeckter Raum zur Aufnahme von
Reservematerial und Werkzeug ausgebildet wor-
den. :
Die bei uns (im Gegensatz zu amerikani-
schen Tragwerken) iibliche Mastkonstruktion mit
kleiner Basis bedingt grosse Fundamente; um
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nicht zu viel Terrain an der Oberfliche in Anspruch zu nehmen, wurden die grdsseren
Sockel-Typen nach oben verjiingt ausgefiihrt.

Die Bahn- und Postkreuzungen auf der deutschen Strecke wurden mit der sogenannten
bruchsicheren Aufhingung ausgefiihrt.

5. Isolatoren.

Fiir die ganze Leitung wurde als Isolatorenmaterial Porzellan gewdahlt. Hainge- und
Abspannisolatoren der Strecke Anwil-Bottmingen sind, der im montierten Zustand von ein-
ander verschiedenen Lage und deshalb ungleichen Regenbeeinflussung wegen, von ver-
schiedener Form, dagegen ist die Art der Aufhingekonstruktion zwischen den einzelnen
Elementen bei beiden Typen die gleiche. Sie besteht aus einer Weichgusskappe mit Pfanne
und Splint bezw. aus einem Stahlbolzen mit Knopf, welche Teile verzinkt und mittelst
Cement auf bezw. in den Isolator gekittet sind. Der Durchmesser der Isolatoren betrigt
270 mm fiir die Hinge-, und 250 mm fiir die Abspanntype. Die Aufhidngung am Mast
erfolgt mittelst Oese. Der Leiter wird in besonderen Seilklemmen gehalten.

Samtliche Elemente, sowohl der Abspann- wie
auch der Hingeisolatoren wurden vor der Versendung
einer angemessenen mechanischen und elektrischen Prii-

LTJ }
4 Jsolatoren 4 Jsolatoren
Fig. 8. Fig. 9.

fung unterzogen. Die verwendeten 4gliedrigen Ketten besitzen bei 70 000 Volt Betriebs-
spannung und 5 mm Regen p. Min. unter 45° ca. 3fache Sicherheit gegen Ueberschlag.
Die an einer Kette vorgenommene Zerreissprobe ergab Abreissen des Porzellans unterhalb
der Kappe bei 4500 kg.

Als Stiitzisolatoren auf der Strecke Bottmingen-Réchésy wurden zweiglockige, mit
Cement zusammengekittete sogenannte Kammerisolatoren verwendet. Sicherheitsgrad gegen
Ueberschlag bei 55 000 Volt Betriebsspannung und Regen wie oben etwas iiber 2fach. Die
Durchschlagsspannung liegt viel hoher. Mechanische Festigkeit bei horizontalem Zug am
Hals mindestens 2500 kg.
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6. Montage.

Die Montage derartiger Leitungen erfordert, um ein rasches und sicheres Arbeiten zu
ermoglichen, gut geschultes Personal und geniigende maschinelle Einrichtungen. Letztere
miissen den jeweiligen Verhiltnissen angepasst werden und sind sowohl fiir das Stellen der
Masten wie fiir den Seilzug erforderlich. Die Masten kamen in Unter- und Oberteil zer-
legt, sowie mit demontierten Auslegern zur Versendung, wurden am Standort liegend zu-
sammengeschraubt, mit [solatoren versehen und dann aufgerichtet. Fiir das Aufdrehen der
Stiitzisolatoren auf die Stiitzen fanden Jutelappen Verwendung, ein Verfahren, das sich gut
bewihrt hat.

Der Seilzug erfolgte iiber an den Masten befestigte Rollen, das Einstellen der Durch-
hinge nach eigens angefertigten Tabellen und Kurven, in welchen die Seilspannung wie
auch der Durchhang fiir alle vorkommenden Spannweiten und Temperaturen angegeben
sind. Es wurde sowohl das Einstellen auf Seilspannung mittelst Dynamometer, wie auch
auf Durchhang mittelst Visieren von Mast zu Mast durchgefiihrt und gute Uebereinstim-
mung der Resultate beider Methoden gefunden. Letzteres Verfahren gibt etwas mehr Arbeit,
ist aber, weil die Rollenreibung ausser Betracht fillt, zuverldssiger. Das Spannen der Seile
erfolgt von Abspannmast zu Abspannmast, wobei Winkelmasten zur letzteren Masttype ge-
rechnet werden. Das bei Holzmastenleitungen {ibliche Ausregulieren aller iibrigen nach
einem eingestellten Leiter ist hier nicht mehr angingig, indem erfahrungsgemaiss dabei ganz
unzuldssige Differenzen im Durchhang auftreten. Jedes Seil muss daher fiir sich einge-
stellt werden.

Die Abspannmasten der Strecke Anwil-Bottmingen sind, wie aus Figur 3 hervorgeht,
mit 2 Isolatorenketten pro Leiter versehen. Letzterer wird durch die Klemmen der beiden
Ketten derart festgehalten, dass ein Gleiten ausgeschlossen ist, und bildet zwischen den-
selben eine Schleife. Bei starken Winkeln ist auf der Aussenseite ein dritter Isolator (Hénge-
kette) zum Halten der Schlinge notwendig.

Bei der Stiitzisolatorenstrecke Bottmingen-Réchésy fand in der Geraden ein Kopf-
arretierbund mittelst zweier eigenartig gebogener Biigel aus Kupferdraht, welche den Zug
auf den Hals des Isolators iibertragen, Verwendung. Bei Winkeln wurde der sogenannte
Boglibund ausgefiihrt. Auf dieser Strecke musste in denjenigen Fillen, bei welchen zwei
sehr verschiedene Spannweiten aufeinanderfolgten, in der Weise hierauf Riicksicht genom-
men werden, dass bei den extremen Temperaturen kein unzulissiger einseitiger Zug auftritt.

Fiir die Verbind'ungen der Stahlseile wurden Konusverbinder, fiir diejenigen der Kupfer-
seile Schraubenverbinder in der im Handel erhiltlichen Ausfiihrung verwendet. Versuche
mit beiden Typen haben eine Bruchfestigkeit von ca. 94 %, der vollen Seilfestigkeit ergeben.

7. Erstellungsfrist und hauptsichlich an der Materiallieferung und Montage
beteiligte Firmen.

Die ganze Strecke von Anwil bis Réchésy ist innert 9 Monaten von der erfolgten
ersten Materialbestellung an gerechnet fertiggestellt und in Betrieb genommen worden.
Dabei ist zu beriicksichtigen, dass die Erwerbung der Durchleitungsrechte mit erheblichen
Schwierigkeiten und daraus resultierenden Verzégerungen verbunden war.

Materiallieferanten :
fir die Masten: die A.-G. fiir Verzinkerei und Eisenkonstruktion vorm. Jakob Hilgers in

Rheinbrohl und die A.-G. Kummler & Matter in Aarau,
fiir die Isolatoren: die Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co., Selb, in Bayern,
fiir die Isolatorenstiitzen: die Gesellschaft der L. von Roll’schen Eisenwerke, Gerlafingen.
Unternehmerin fiir die Montage: A.-G. Kummler & Matter, Aarau.
Die Projektierung, Matena]beschaffung und Bauleitung sind von der A.-G. Motor in

Baden ausgefiihrt worden.
i e

Berichtigung. a) Zum Artikel Bauer iiber Oelschalter, Bulletin' No. 1: Auf Seite 25 ist in
der Legende zu Fig. 11 Punkt 4 wie folgt richtig zu stellen:
{Gsinwt— gt+aa- t)}2
4 w,? ' '

b) Zum Artikel Wyssling betr. Symbole, Bulletin No. 1: Auf Seite 9, Zeile 31, soll es heissen
550 Fusspfund statt 150.

4 Verlauf von



	Fernleitung des Kraftwerkes Olten-Gösgen nach Frankreich und nach dem Elsass

